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§ 4  

Die Geschäftsprüfungskommission des Landrates kann in Abweichung von §88 Abs. 3 

der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft Nebentätigkeiten bewilligen, sofern sie 

die Unabhängigkeit der Ombudsfrau oder des Ombudsmanns nicht beeinträchtigen. 

Sie informiert den Landrat über die Bewilligungserteilung.  


